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In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
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Wer nach dreijähriger Ausübung eines Amtes mit leitender Funktion im
Beamtenverhältnis auf Zeit in den Ruhestand tritt, kann Versorgung nicht nach dem
Beförderungsamt, sondern nur nach dem auf Lebenszeit innegehabten niedrigeren
Amt erhalten.

Zum Sachverhalt

Der Kläger war im Jahre 2001 vom Leitenden Senatsrat zum Senatsdirigenten
befördert worden, im Hinblick auf die damals geltende Berliner Rechtslage für Beamte
mit leitender Funktion allerdings nur im Beamtenverhältnis auf Zeit. Nach seiner
Pensionierung im Jahre 2004 begehrte er Versorgungsbezüge unter Berücksichtigung
seiner Ernennung zum Senatsdirigenten. Das beklagte Land hat dies abgelehnt, weil
er das auf Zeit übertragene Amt nicht, wie das Beamtenversorgungsgesetz es
vorsieht, fünf Jahre, sondern nur etwas mehr als drei Jahre ausgeübt hat. Die
Ernennung eines Beamten in leitender Position im Beamtenverhältnis auf Zeit für mehr
als zwei Jahre ist zwar verfassungswidrig, wie das BVerfG zu einer vergleichbaren
Regelung in Nordrhein-Westfalen 2008 festgestellt hat (vgl. BVerfGE 121, 205 =
NVwZ 2008, 873 = <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://beck-
online.beck.de/Default.aspx?vpath=bibdata%5czeits%5cJUS%5c2008%5ccont%5cJu
S.2008.1110.1.htm">JuS 2008, 1110 [Hufen]).

Entscheidung des BVerwG

Die darauf abgestimmte Regelung des Beamtenversorgungsgesetzes muss aber
nicht auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüft werden. Sie trifft für den Kläger keine
ungünstigere Regelung als die allgemeinen Bestimmungen. Danach wird ein
Ruhegehalt nur gewährt, wenn der Beamte eine Dienstzeit von mindestens fünf Jahren
abgeleistet hat. Da der Kläger – wenn auch zu Unrecht – im Beamtenverhältnis auf Zeit
ernannt war, kommt es auf die Dauer dieses Beamtenverhältnisses an. Ein
Schadensersatzanspruch steht dem Kläger nicht zu, weil das Land kein Verschulden
trifft. Es hatte durch Gesetz von einer Gestaltungsmöglichkeit Gebrauch gemacht, die
ihm durch Bundesrecht eingeräumt war. (BVerwG, Urt. v. 17. 12. 2009 – 2 C 71/08)
Pressemitteilung des BVerwG Nr. 93 v. 17. 12. 2009

Alles unter: 
http://www.beck.de/rsw/shop/default.asp?sessionid=EE3CFAC6DA1B40BE83C7A17
510540368&docid=295400&docClass=NEWS&site=NVwZ&from=NVwZ.root
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